Dichtheitsprüfung gemäß § 61a LWG

Das Landeswassergesetz (LWG) schreibt u.a. in § 61 a vor, dass alle Grundstückseigentümer die Grundstücksanschlüsse bis zum 31. Dezember 2015 auf Dichtheit überprüfen lassen müssen.


Darüber hinaus hat der Bauausschuss beschlossen, die Fristen für Teilgebiete außerhalb der Wasserschutzgebiete unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu verlängern. Die entsprechende Satzung befindet sich z.Zt. noch in der Bearbeitung und werden noch erlassen. Für die einzelnen Ortschaften sind folgende Fristen beschlossen wurden:

2015 Jüngersdorf, Stütgerloch, Pier, Hamich, Wenau, Heistern (Wasserschutzgebiet)
2016 Heistern

2017 Merode und Paradiesstraße

2018 Schlich (südl. der Eifelstraße

2019 Schlich (Eifelstraße und nördl. Teil)

2020 Geich, Obergeich

2021 Luchem, Schönthal, Heistern (ohne Wasserschutzgebiet)

2022 Langerwehe (südl. der Eisenbahngleise)

2023 Langerwehe (nördl. der Eisenbahngleise)


Auf jeden Fall müssen aber bereits jetzt alle Abwasserleitungen nach einem Neubau oder einer Änderung sofort nach den Bauarbeiten gemäß den Vorgaben des Landeswassergesetzes überprüft werden.

Geprüft werden müssen alle erdverlegten oder unzugänglich verlegten Abwasserleitungen auf dem Grundstück bis zum Hauptkanal im Straßenbereich. Ebenso zu prüfen sind die Zuleitungen zu Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Regenwasserleitungen müssen nicht geprüft werden. 
Nach dem Gesetz sind die Prüfungen in einem Abstand von höchstens zwanzig Jahren zu wiederholen. 


Wichtig: Alle Prüfungen müssen von einem zugelassenen Sachkundigen ausgeführt werden, ansonsten kann die Dichtheitsprüfbescheinigung nicht anerkannt werden.
Weitere Infos im WWW:

www.13dicht.de 
Gemeinsames Infoportal der Gemeinde Langerwehe und 12 weiterer Kommunen des Kreises Düren zur Dichtheitsprüfung gemäß § 61a LWG. 

http://www.sadipa.it.nrw.de/Sadipa/
Liste der Sachkundigen Unternehmen für Dichtheitsprüfungen privater Hausanschlüsse des Landesamts für Natur, Umwelt und Naturschutz Nordrhein-Westfalen. 

